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1) Aus -er Stadt wolshagcn und dem dazu gehörigen Stadtdorf Zppinghausen, nebst
Lclontea auf gliche Arr ausgetreten sind, werden auf Höchsten Befehl, von Gerichtswegen,
hierdurch öffentlich zurückberufen, sich innerhalb eine- Vierteljahrs tn ihrer Heimath so gewiß
wieder etnzufindrn, als sie nach Verlauf dieser Zeit, wie Ausreiffer behandelt, und mit ihrem
Vermögen, nach Maasaade der, wegen der Entweichung ergangenen gnädigsten Verordn»««
gen ohnnachsichtlich verfahren werden solle.

Vorladungen der Gläubiger.

1) Nachdem der Rath und Amtmann Hrrtert unter dem roten v. M. über de- ForstlauUr
RieS zu Reolos Vermögen den Concursplvceß erkannt, hiervon bey Hochfürstlicher Regierung
Anzeige gethan und gebeten, dtss.n Fortführung einem andern Beamten aufzutragen, da
er selbst Forderung an dem Cridano Ries habe, hierauf auch mir die Uebernehmung diese-
Coneurseö unterm ztrn dieses gnädig aufgegeben, und zu unterthäniger Befolgung jenen
Befehls terminus ad liquliandum auf den lyten September d. I. anberahmt worden.
Als werde» alle diejenige, welche an vorerwehnten Forstlaufer Ries von Reylos Amts HerS«
feld eir.ige Forderungen zuhaben vermeynen, hiedurch unter der Verwarnung vorgeladen, in
besagtem Termin coram Lommilllone dahier persönlich oder durch genugsam Bevollmächtigte
zu erscheinen, und ihre Ansprüche Rechtbehdrig zu liquidtren und vertficiren; widrigenfalls
sie bey diesem CoucurS nicht weiter gehört werden sollen. Rotenburg den iZtenJul. 1788.

&lt;L  Martin, Vig. Commiss.
2) Alle diejenigen, welche an dem Michel Clauß in Asmushausen Forderungen haben, sollen

sich Mitwvche« den roten Aug. vor diesigem Fürstlichem Amte melden, ihre Forderungen an-
 gedrn und beweisen, oder von der Masse ausgeschlossen werden. Rotenburg den I2ten Juiii
1783 » 8- H. K. Rath und Amtmann. O. 8&gt; Gleim.

 3) Da deS hiesigen Schuhmachers, Ernst Christoph Rappen Vermögen zu Bezahlung fttner samt«
lichrn dem Amte bekannten Schulden nicht hinreichend ist, und daher der ConcurS erkannt,

 Terminus Liquidationis auf den röten Aug. anberaumt worden: So werden alle diejenigen,
we'cke an demselben gegründete Forderungen haben, hierdurch vorgeladen, inpraefixo vor hie»
ssgem Fürstl. Amte zu erscheinen, und ihre Forderungen, unter der Verwarnung, jmCoucur-
weiter nicht gehört zu werden, gehörig zu llquidiren. Bovenden den ritenJul. 1788-

8. H. R Amt das. O.8. L. Lönig.
4) Des Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Georg des dritten,

Königs von Großbritanten, Frankreich und Jrrlaud, Beschützer des Glauben-, Herzogs zu
Braunschweig und Lüneburg, bis heiligen Römischen Reichs, Erz. Schatzmeisters und Chur
fürsten-, Unsers Allergnädtgsten Königs, Churfürsten- und Herrn: Wir Sr. König!. Majestät
und Churfürst!. Durchl. zu Dero Justitz«Kanzley Hierselbst verordnete Direktor, Vice- Dt,

 rectsr und Rathe, füaen hiermit jedcrmänniglich zu wissen, wasmaaßen Köaigl. Landes«
Resierung Hierselbst, Uns die Nachricht zugehen lassen, welchergestalt die Bezahlung der Alt«
fürst!. Brauuschweig. Allodtalgläudiser soweit gediehen, daß die 5ub d^r. 107. der, am 20te«
Oktober 1725. publictrtrn Clalllstcations-Lentcnr collecirte Forderung des Drosten Johann
Etats zu Dettenbvrn, laut Obligation vom qten Oktober 1616, statt icooo Rthlr. mit 66$7
Rthlr. zur Zahlung kommen, und nach dermaliaer Beschaffenheit der Kasse berichtiget werben
könne; Acta aber ergeben, daß im Jahr 1717. sich ein- in Landgräfl. Hess schem Kriegsdienst
flehender Lieutmant, George Wilhelm Menke, imgleichen der Fürstl. Sachjen-Savnische Rath,
Fri-derich Pistorius, zu Alteakirchrn sich gemeldet, neuerlich auch die ^Evangelisch- Lutherische
Kirche zu Cassel ex jure ceslb des George Wilhelm Menke, an dieser Forderung Anspruch ge
macht, und dannenhero die Mtddurft erfordert, daß zuvorderst der noch unbefriedigte Legi
timation-. Punkt in gehörige Richtigkeit gebracht werde; Als werden alle diejenigen, welche
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